
Unterstützungsfonds 
FÜR GEWERBETREIBENDE, NEUE SELBSTÄNDIGE  
UND FREIBERUFLER

Was ist der Unterstützungsfonds?
Wenn Sie durch die SVS versichert sind oder eine 
Pension beziehen, können Sie in bestimmten, fi-
nanziell belastenden Situationen Hilfe durch den 
Unterstützungsfonds erhalten. Sie müssen dafür 
einen Antrag stellen.

Sie können Unterstützungsleistungen aus den 
Mitteln der Pensionsversicherung, der Krankenver-
sicherung oder der Unfallversicherung bekommen. 
Diese Zuwendungen sind freiwillige Leistungen. Sie 
haben keinen Rechtsanspruch darauf. 

Die Voraussetzungen für Unterstützungsleis-
tungen sind in eigenen Richtlinien geregelt,  die 
vom Verwaltungsrat beschlossen werden.

Wer kann Unterstützungsleistungen 
erhalten?
Leistungen aus dem Unterstützungsfonds können 
sowohl 
•	  aktive Versicherte als auch
•	  Pensionisten
erhalten. 

Entscheidend sind primär die Einkommensverhält-
nisse.

Gibt es Einkommensgrenzen?
Die Leistungen des Unterstützungsfonds können 
wir nur in Fällen erbringen, die besonders berück-
sichtigungswürdig sind. Dabei sind insbesondere  
die Familien-, Einkommens- und Vermögensver- 
hältnisse ausschlaggebend.

Was die Einkommensverhältnisse betrifft: Das  
Nettoeinkommen des Versicherten oder Pensio-
nisten darf 1.631 Euro monatlich nicht übersteigen.

Diese Grenze erhöht sich 
 •	 für den Ehepartner um 702 Euro und
 •	 für jedes unversorgte Kind um 351 Euro.

Allerdings müssen wir eventuelle Einkünfte der 
Angehörigen zum Einkommen des Antragstellers 
hinzurechnen.

Die genannten Einkommensgrenzen können außer 
Acht gelassen werden, wenn Sie Folgendes nach-

weisen können:
 •	 erhöhte Aufwendungen 
oder
 •	 eine wesentliche Beeinträchtigung Ihrer 

Einkommensverhältnisse

Achtung: 
Bestimmte Einkünfte zählen nicht zum 
monatlichen Nettoeinkommen und werden 
nicht auf die Einkommensgrenze angerech-
net.

Das sind beispielsweise:
•	 Leistungen, die wegen eines besonderen 

körperlichen Zustandes gezahlt werden,  
wie etwa das Pflegegeld

•	 Pensionssonderzahlungen (zur April- bzw. 
Septemberpension)

•	 Pensionseinmalzahlungen
•	 Kinderzuschüsse und Familienbeihilfen

In der Unfallversicherung gibt es keine Einkom-
mensgrenze.

Wann sind Leistungen möglich?
Zuwendungen aus dem Unterstützungsfonds sind 
sowohl möglich, wenn Sie pensionsversichert als 
auch wenn Sie unfall- bzw. krankenversichert sind. 

Folgende Leistungen sind vorgesehen:

In der Pensionsversicherung erbringen wir Unter-
stützungen vor allem 
•	 wegen eines außergewöhnlichen Ereignisses, 

das mit hohen Kosten verbunden ist, zum Bei-
spiel dringende Anschaffungen und Repara-
turen.

•	 wegen schwerer oder langandauernder Er-
krankung und des dadurch bedingten Einkom-
mensausfalles.

•	 wegen anderer besonderer Umstände.

In der Krankenversicherung haben wir Unterstüt-
zungen vor allem an Stelle oder zur Ergänzung von 
Versicherungsleistungen vorgesehen. 
Das gilt, wenn die gewerbliche Krankenversiche-
rung bei manchen Leistungen nur eine verhältnis-
mäßig geringe Pauschalvergütung anbieten darf.

KRANKHEIT
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Zum Beispiel:
•	 erhöhte Aufwendungen bei chronischen Krank-

heiten (z.B. Diabetes)
•	 Aufenthalte in Kur-, Genesungs- oder Erho-

lungsheimen, Zuschuss zu den Kosten einer Be-
gleitperson

•	 Zahnersatz, wenn aus der gesetzlichen Kran-
kenversicherung nur geringe Leistungen er-
bracht werden

•	 Hauskrankenpflege, wenn über die gesetzliche 
Höchstdauer hinaus Pflege erforderlich ist

•	 Soforthilfe bei Todesfällen unter bestimmten 
Voraussetzungen

In der Unfallversicherung
•	 Nach dem Tod des Versicherten wird eine So-

forthilfe für die Hinterbliebenen gewährt.

Wie hoch sind die Unterstützungen?
Die Höhe der Unterstützungen setzen wir jeweils 
für jeden Einzelfall fest. Dabei müssen wir auch 
Leistungen anderer Stellen berücksichtigen. In 
bestimmten Fällen sind die Unterstützungen der 
Höhe nach begrenzt: zum Beispiel bei Diabetes mit 
jährlich 150 Euro oder bei Zahnersatz mit jährlich 
560 Euro.

Die Soforthilfe aus der Unfallversicherung gebührt 
im Ausmaß von 1.427 Euro für die Witwe/den Wit-
wer und 571 Euro für jede Waise. 

Muss ich einen Antrag stellen?
Wenn Sie eine Zuwendung aus dem Unterstüt-
zungsfonds erhalten möchten, müssen Sie einen 
schriftlichen Antrag stellen. Dabei müssen Sie auch 
Ihre Familien-, Einkommens- und Vermögensver-
hältnisse angeben.

Wir empfehlen Ihnen, unser eigens dafür vorgese-
henes Antragsformular zu verwenden. 

Wenn Sie eine Unterstützung aus gesundheitlichen 
Gründen beantragen, dann müssen Sie dem Antrag 
eine ärztliche Bestätigung beilegen. Genauso müs-
sen Sie außergewöhnliche Belastungen durch ent-
sprechende Belege nachweisen. Rechnungen dürfen 
nicht älter als zwei Jahre sein, damit sichergestellt 
ist, dass ein zeitlicher Zusammenhang besteht zwi-
schen der Antragstellung und dem Ereignis, das die 
Kosten verursacht hat. Darüber hinaus müssen die 
Rechnungen bezahlte Originalrechnungen sein, die 
auf den Namen des Antragstellers lauten.

Achtung: 
In Fällen, die besonders berücksichtigt wer-
den müssen, sind Zuwendungen auch aus an-
deren als den angeführten Gründen möglich.

In der Unfallversicherung wird die Zuwendung auch 
ohne Antrag gewährt.
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Infoblätter zu vielen wichtigen Themen finden Sie im Internet unter svs.at/info.
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